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Der Verkehrsleiter  

in Güter- und Personenkraftverkehrsunternehmen 

 

Zum 4. Dezember 2011 trat die neue EU-Berufszugangsverordnung (EG) Nr. 1071/2009 in Kraft. In 

dieser wird die Zulassung zum Beruf des Güter- und Personverkehrsunternehmers neu geregelt. Dort 

wird ein neuer Begriff verwendet: „Der Verkehrsleiter “. 

Nach den bislang geltenden Berufszugangsverordnungen muss die fachliche Eignung durch den Un-

ternehmer oder „eine zur Führung der Geschäfte bestellte Person“ erbracht werden. Diese zur Führung 

der Geschäfte bestellte Person wird künftig als Verkehrsleiter bezeichnet. 

Neu ist, dass die Funktion des Verkehrsleiters seit dem 4.12.2011 auch durch eine externe Person 

ausgeübt werden kann. 

Verkehrsleiter ist entweder der Unternehmer selbst oder eine natürliche Person, die maßgeblich ar-

beitsvertraglich oder gesellschaftsrechtlich an das Unternehmen gebunden ist.  

Die tatsächliche und dauerhafte Leitung der Geschäf te muss bei dieser Person liegen. 

Indizien für die Anforderungen an die  tatsächliche und dauerhafte Leitung sind immer in Abhängigkeit 

von der konkreten Unternehmensstruktur zu prüfen. Anhaltspunkte können sein: 

• Weisungsbefugnis (ggf. durch Nachweis von Vollmachten),  

• Vergütung muss dem Grad der Verantwortung entsprechen,  

• ausreichende Anwesenheit am Niederlassungsort während der Geschäftszeiten, 

• Haftung 

Anforderungen an den Verkehrsleiter  

Der Verkehrsleiter muss  

• fachlich geeignet und zuverlässig sein, 

• die Verkehrstätigkeiten des Unternehmens tatsächlich und dauerhaft leiten,  

• in einer „echten Beziehung“ zu dem Unternehmen stehen und 

• seinen ständigen Aufenthalt in der EU haben. 

Verkehrsleiter kann beispielsweise der Eigentümer oder Anteilseigner, Geschäftsführer, Direktor oder 

ein Angestellter sein. Ein Unternehmen kann aber auch eine andere, externe Person als Verkehrsleiter 

vertraglich beauftragen.  
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Dieser „externe Verkehrsleiter“ darf jedoch, im Gegensatz zum internen Verkehrsleiter, 

• höchstens vier Unternehmen  

• mit einer Flotte von zusammengenommen höchstens 50 Fahrzeugen 

leiten. 

Jeder EU-Mitgliedsstaat kann jedoch beschließen, die Zahl der Unternehmen und/oder die Gesamt-

größe der Fahrzeugflotte, die diese Person bei einer Tätigkeit in diesem Staat leiten darf, zu verrin-

gern. In Deutschland soll die o. g. 4/50 Regelung angewendet werden. Aus den anderen Staaten lie-

gen hierzu noch keine Informationen vor. 

Die Benennung eines externen Verkehrsleiters kommt nur in Betracht, wenn das Unternehmen 

selbst nicht über die notwendige fachliche Eignung verfügt. 

Aufgaben des Verkehrsleiters 

Zu den Aufgaben des Verkehrsleiters zählen insbesondere 

• das Instandhaltungsmanagement für die Fahrzeuge, 

• die Prüfung der Beförderungsverträge und –dokumente, 

• die grundlegende Rechnungsführung, 

• die Zuweisung der Ladung oder die Fahrdienste an die Fahrer und Fahrzeuge sowie 

• die Prüfung der Sicherheitsverfahren. 

Zwischen dem Unternehmen und dem externen Verkehrsleiter müssen diese tatsächlich und dauerhaft 

durchzuführenden Aufgaben und die Verantwortlichkeiten in einem schriftlichen Vertrag genau geregelt 

sein.  

In einer entsprechenden Verkehrsleiter-Vereinbarung muss auch folgendes geregelt werden:  

• Verantwortlichkeit und Haftung durch Zeichnungsberechtigung/Vollmacht im Rahmen der vertrag-

lich geregelten Aufgaben. 

• Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse, die zur Erfüllung der Leitungsaufgaben erforderlich sind. 

(Auch gegenüber dem Unternehmer!) 

• Vergütung, die dem Umfang und dem Grad der Verantwortung der leitenden Tätigkeit entspricht 

(auf keinen Fall geringfügige Beschäftigung, sondern „Geschäftsführergehalt“). 

• Anwesenheitszeiten, die den Verantwortlichkeiten entsprechen. 

Beim internen Verkehrsleiter ergeben sich die Aufgaben aus dem Arbeitsvertrag bzw. einer umfassen-

den Arbeitsplatzbeschreibung, sofern der Unternehmer nicht selbst der Verkehrsleiter ist. Hier können 

einzelne Aufgaben zusätzlich innerhalb des Unternehmens delegiert werden. 

Die Tätigkeit des Verkehrsleiters muss unabhängig von den Interessen eines etwaigen Auftraggebers 

wahrgenommen werden, für die das Unternehmen Beförderungen durchführt. 
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Die Zuverlässigkeit des Unternehmens und des Verkeh rsleiters 

Sowohl das Unternehmen als auch der Verkehrsleiter müssen nachweisen, dass sie zuverlässig sind. 

Die Zuverlässigkeit des Verkehrsleiters oder des Verkehrsunternehmens darf „nicht zwingend in Frage 

gestellt sein“, etwa durch Verurteilungen oder Sanktionen aufgrund eines schwerwiegenden Verstoßes 

gegen einzelstaatliche Vorschriften in den Bereichen  

• Handelsrecht,  

• Insolvenzrecht,  

• Entgelt- und Arbeitsbedingungen der Branche,  

• Straßenverkehr,  

• Berufshaftpflicht,  

• Menschen- oder Drogenhandel. 

Es darf auch kein Urteil wegen einer schwerwiegenden Straftat oder eine Sanktion wegen eines 

schwerwiegenden Verstoßes gegen EU-Gemeinschaftsvorschriften verhängt worden sein. Hierzu zäh-

len insbesondere folgenden Bereiche: 

• Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, Arbeitszeit sowie Einbau und Nutzung der Kontrollgeräte, 

• höchstzulässiges Gewicht und Abmessungen der Nutzfahrzeuge im grenzüberschreitenden Ver-

kehr, 

• Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer, 

• Verkehrstüchtigkeit der Nutzfahrzeuge einschließlich der vorgeschriebenen technischen Überwa-

chung der Kraftfahrzeuge, 

• Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs oder gegebenenfalls Zugang 

zum Markt des grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrs, 

• Sicherheit beim Transport gefährlicher Güter auf der Straße, 

• Einbau und Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern in bestimmten Fahrzeugklassen, 

• Führerscheine, 

• Zugang zum Beruf, 

• Tiertransporte. 

Verstöße durch das Unternehmen oder den Verkehrslei ter 

Wurde gegen den Verkehrsleiter oder das Verkehrsunternehmen in einem oder mehreren EU-

Mitgliedstaaten ein Urteil wegen einer schwerwiegenden Straftat oder eine Sanktion wegen schwerster 

Verstöße gegen Gemeinschaftsvorschriften verhängt, muss die zuständige Behörde des Niederlas-

sungsmitgliedstaats die Zuverlässigkeit überprüfen, ggf. auch in den Räumlichkeiten des betreffenden 

Unternehmens.  

Wird aufgrund von Verstößen dem Verkehrsleiter die Zuverlässigkeit aberkannt, so erklärt die zustän-

dige Behörde diesen Verkehrsleiter für ungeeignet, die Verkehrstätigkeit eines Unternehmens zu lei-

ten. Dieser darf dann bis zur Rehabilitierung in keinem EU-Mitgliedsstaat mehr als Verkehrsleiter fun-

gieren. Dieses Rehabilitierungsverfahren bedarf einer noch nicht vorliegenden nationalen Regelung. 
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Dem Unternehmen kann aber auch insgesamt die Zuverlässigkeit aberkannt und als Folge die Lizenz 

oder Erlaubnis entzogen werden. 

 

Anhang IV der VO (EG) Nr. 1071/09 enthält eine „Liste der schwersten Verstöße“: 

1. a)  Überschreitung der 6-tägigen oder 14-tägigen Höchstlenkzeiten um 25 % oder mehr. 

 b)  Während der täglichen Arbeitszeit Überschreitung der maximalen Tageslenkzeit um 50 % oder 
mehr ohne Pause oder ohne ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 4,5 Stunden. 

2. Fehlender Fahrtenschreiber und/oder fehlender Geschwindigkeitsbegrenzer oder Verwendung 
einer betrügerischen Vorrichtung, durch die die Aufzeichnungen des Kontrollgeräts und/oder der 
Geschwindigkeitsbegrenzer verändert werden können, oder Fälschung der Schaublätter oder der 
vom Fahrtenschreiber und/oder von der Fahrerkarte heruntergeladenen Daten. 

3. Fahren ohne gültigen Nachweis der technischen Überwachung, falls ein solches Dokument nach 
dem Gemeinschaftsrecht vorgeschrieben ist, und/oder sehr schwer wiegende Mängel u. a. an 
Bremssystem, Lenkanlage, Rädern/Reifen, Federung oder Fahrgestell, die eine solche unmittelba-
re Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen würden, dass die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt 
wird. 

4. Beförderung gefährlicher Güter, deren Beförderung verboten ist oder die mit verbotenen oder nicht 
zugelassenen Mitteln zur Verwahrung oder ohne entsprechende Gefahrgutkennzeichnung am 
Fahrzeug befördert werden, von der eine solche Gefahr für Menschenleben und Umwelt ausgeht, 
dass die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt wird. 

5. Beförderung von Personen oder Waren ohne gültigen Führerschein oder durch ein Unternehmen, 
das nicht im Besitz einer gültigen Gemeinschaftslizenz ist. 

6. Verwendung einer gefälschten Fahrerkarte, einer Karte eines anderen Fahrers oder einer Karte, 
die auf der Grundlage falscher Angaben und/oder gefälschter Dokumente erlangt worden ist. 

7. Güterbeförderung unter Überschreitung der zulässigen Gesamtmasse um 20 % oder mehr bei 
Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 12 Tonnen und um 25 % oder 
mehr bei Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 12 Tonnen. 

Verkehrsunternehmensdatei 

Jeder EU-Mitgliedsstaat führt ein zentrales Verkehrsunternehmensregister. Die EU-Mitgliedsstaaten 

tauschen die Daten von Verstößen untereinander aus, sodass auch im Ausland begangene Verstöße 

zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des Unternehmens herangezogen werden können. So soll die 

Wirksamkeit der Überwachung jener Unternehmen erhöht werden, die in mehreren EU-Mitgliedstaaten 

tätig sind. 

Umsetzungsstand  

Die in der EU-Verordnung festgelegten Vorgaben gelten unmittelbar seit dem 4. Dezember 2011.  

Die Verordnung lässt den einzelnen Staaten jedoch bei einigen Bestimmungen einen Regelungsspiel-

raum. Diese müssen durch nationale Vorschriften geregelt werden. In Deutschland sind dies für den 

Güterverkehr das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) mit der Berufszugangsverordnung (GBZugV) und 

für den Personenverkehr das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) mit der entsprechenden Berufs-

zugangsverordnung (PBZugV). Hinzu kommen die entsprechenden Verwaltungsvorschriften. Das 

GüKG und die GBZugV wurden bereits verabschiedet und veröffentlicht. Die übrigen Regelwerke be-
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finden sich derzeit noch alle in der Überarbeitung. Daher kann es zum jetzigen Redaktionsstand in 

Bezug auf den Personenverkehr noch Änderungen in der nationalen Umsetzung geben. 

Fazit 

Jeder Unternehmer, entweder selbst als Person oder in unternehmerischer Funktion  

(z. B. als GmbH-Geschäftsführer), sollte die Fachku nde selbst nachweisen und somit 

in der Lage sein, das Unternehmen auch selbst zu le iten! 

 

Folgende Gründe sprechen dafür: 

• Wer die Fachkunde selbst hat, ist für deren Nachweis nicht von anderen abhängig.  

• Je besser und umfassender Qualifikation, Wissen und Fachkenntnisse des Unternehmers selbst 

sind, desto größer sind die Chancen für eine erfolgreiche Unternehmensführung.  

• Die Bestellung eines Verkehrsleiters zur Führung der Geschäfte bei fehlender Fachkunde des 

Unternehmers löst das Problem oft nur kurzfristig. Beim Ausscheiden des Verkehrsleiters (z.B. 

auch durch Unzuverlässigkeit bei der Tätigkeit als externer Verkehrsleiter für ein weiteres Unter-

nehmen) ist das Problem wieder da. 

 
 
 
 
Ansprechpartner 
 
Thomas Fitza 
Telefon: 0211/3557-272 
Telefax: 0211/3557-379 
E-Mail: thomas.fitza@duesseldorf.ihk.de 
 
 
Hinweis: Dieses Merkblatt soll eine erste Information bieten. Die hierin enthaltenen Angaben sind mit 
der größtmöglichen Sorgfalt erstellt worden. Dennoch kann für Vollständigkeit und Richtigkeit keine 
Gewähr übernommen werden. 


